
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeord· .:; i:en verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Michael Hammer, Barbara Teiber, Johannes Gasser 

und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Budgetausschusses (95 d.B.) über die Regierungsvorlage (91 d.B.): Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Gebührengesetz 1957, das Konsulargebührengesetz 1992, das 
Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das 
Arbeitsmarktservicegesetz geändert werden (Budgetsanierungsmaßnahmengesetz 2025 Teil II -
BSMG 2025 II) (Top 3) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird wie fo lgt 
geändert : 

Art. 8 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 3 lautet: 

»3. § 136 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Kosten der Heilmittel werden vom Träger der Krankenversicherung durch Abrechnung mit 
den Apotheken und Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzten übernommen. Erfolgt keine Abgabe 
auf Rechnung eines Trägers der Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive 
Umsatzsteuer niedriger ist als die Rezeptgebühr, übermitteln die Apotheken und Hausapotheken führenden 
Ärztinnen und Ärzte an den Dachverband mittels elektronischer Datenfernübertragung 

1. für die Ermi ttlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs. 1 Z 15 vorgesehenen Obergrenze täglich 
die fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den Kassenverkaufspreis inklusive 
Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der 
Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und 1m Falle einer/eines 
anspruchsberechtigten Angehörigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten Person, 

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatl ich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des 
Rezepts, die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die 
Pharmazentralnummer und den Kassenverkau fspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen 
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das 
Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der Krankenversicherung, die 
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehörigen die 
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person."« 

Art. 9 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 2 lautet: 

»2. § 92 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Kosten der Heilmittel sind vom Versicherungsträger durch Abrechnung mit den Apotheken 
und Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzten zu übernehmen. Ein Kostenanteil der/des 
Versicherten (§ 86) ist nicht einzuheben. Erfolgt keine Abgabe auf Rechnung eines Trägers der 
Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer niedriger ist als die 
Rezeptgebühr, übermitteln die Apotheken und Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzte an den 
Dachverband mittels elektronischer Datenfernübertragung 

1. für die Ermittlung der in den Richtlinien nach§ 30a Abs. 1 Z 15 ASVG vorgesehenen Obergrenze 
täglich die fortlau fende Nummer zur Identifi kation des Rezepts, den Kassenverkaufspreis inklusive 
Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der 
Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines 
anspruchsberechtigten Angehörigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten Person, 
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2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des 
Rezept , die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die 
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen 
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das 
Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der Krankenversicherung, die 
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehörigen die 
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person."« 

Art. 10 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 2 lautet: 

»2. § 86 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Kosten der Heilmittel sind vom Versicherungsträger durch Abrechnung mit den Apotheken 
und Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzten zu übernehmen. Ein Kostenanteil der/des 
Versicherten (§ 80 Abs. 2) ist nicht einzuheben. Erfolgt keine Abgabe auf Rechnung eines Trägers der 
Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer niedriger ist als die 
Rezeptgebühr, übermitteln die Apotheken und Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzte an den 
Dachverband mittels elektronischer Datenfernübertragung 

1. für die Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs. 1 Z 15 ASVG vorgesehenen Obergrenze 
täglich die fort laufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den Kassenverkaufspreis inklusive 
Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der 
Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines 
anspruchsberechtigten Angehörigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten Person, 

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fort laufende Nummer zur Identifikation des 
Rezepts, die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die 
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen 
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das 
Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der Krankenversicherung, die 
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehörigen die 
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person."« 

Art. 11 (Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) wird wie 
folgt geändert: 

a) Die Z 3 lautet: 

»3. § 64 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Kosten der Heilmittel werden von der Versicherungsanstalt durch Abrechnung mit den 
Apotheken und Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzten übernommen. Erfolgt keine Abgabe auf 
Rechnung eines Trägers der Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer 
niedriger ist als die Rezeptgebühr, übermitteln die Apotheken und Hausapotheken führenden Ärztinnen und 
Ärzte an den Dachverband mittels elektronischer Datenfernübertragung 

1. für die Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs. 1 Z 15 ASVG vorgesehenen Obergrenze 
täglich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den Kassenverkaufspreis inklusive 
Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe, den .zuständigen Träger der 
Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines 
anspruchsberechtigten Angehörigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten Person, 

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fort laufende Nummer zur Identifikation des 
Rezept , die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die 
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen 
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das 
Datum der Abgabe, den zuständigen Träger der Krankenversicherung, die 
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehörigen die 
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person."« 

b) In der Z 10 wird dem§ 292 nach Abs. 7 folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Abweichend von § 20 Abs. 2 und 2a sind im Jahr 2025 von Personen, die eine Ergänzungszulage 
auf Grund des § 26 des Pensionsgesetzes 1965 oder auf Grund anderer entsprechender Bestinunungen 
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beziehen sowie von deren im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegattinnen, Ehegatten, eingetragenen 
Partnerinnen und Partnern die Beiträge in der Höhe der jeweils am 1. Jänner 2025 geltenden Fassung zu 
leisten. Eine dadurch bewirkte Erhöhung des monatlichen Gesamteinkommens ist für den Anspruch auf 
Ergänzungszulage nicht zu berücksichtigen." 
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Begründung 

Zu den Art. 8 Z 3, Art. 9 Z 2, Art. 10 Z 2 und Art. 11 Z 3 (§ 136 Abs. 2 ASVG; § 92 Abs. 2 GSVG; 
§ 86 Abs. 2 BSVG und § 64 Abs. 2 B-KUVG): 

Es soll in den entsprechenden Bestimmungen zur Datenübermittlung an den Dachverband klargestellt 
werden, welche Datenfelder mit welcher Häufigkeit zu welchem Zweck in dem Fall übermittelt werden, 
dass im Rahmen der Krankenbehandlung verordnete und erstattungsfähige Heilmittel nicht auf Rechnung 
eines Trägers der Krankenversicherung abgegeben werden, weil der Kassenverkaufspreis inklusive 
Umsatzsteuer niedriger ist als die Rezeptgebühr. 

Für die tagesaktuelle Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs. 1 Z 15 ASVG vorgesehenen 
Obergrenze ist eine tägliche Übermittlung folgender Daten erforderlich: 

fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts (eRezeptID) 

Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegeben Produkts 

Datum der Abgabe 

zuständiger Träger der Krankenversicherung 

Sozialversicherungsnummer der/des Versicherten und 

im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehörigen die Sozialversicherungsnummer der 
versicherten Person 

Zum Zweck der Versorgungsforschung ist eine monatliche Übermittlung folgender Daten erforderlich: 

fortlaufende ummer zur Identifikation des Rezepts (eRezeptlD) 

Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle 

Pharmazentralnummer und Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegeben Produkts 

Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer 

Datum der Abgabe 

zuständiger Träger der Krankenversicherung 

Sozialversicherungsnummer der/des Versicherten und 

im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehörigen die Sozialversicherungsnummer der 
versicherten Person 

Zu Art. 11 Z 10 (§ 292 Abs. 8 B-KUVG): 

Die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages soll entsprechend den Be timmungen für 
Ausgleichszulagenbezieher: innen auch für Ergänzungszulagenbezieher:innen nach dem Pensionsrecht der 
öffentlichen Bediensteten erst ab 1. Jänner 2026 gelten. 

P~~ 
(f1 p~~~) 
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